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Diese GEZE Anlieferbedingungen/ Verpackungsvorschriften ersetzen die bisherige Vorschrift:  

GEZE Anlieferbedingungen/ Verpackungsvorschriften Version 1.0 

Alle Änderungen sind am linken Rand mit einer senkrechten Line gekennzeichnet. 

 

1. Grundsätzliches  

Die nachstehenden Transport- und Verpackungsvorschriften sind unabhängig von der vereinbarten 
Lieferkondition und Bestandteil unserer Einkaufsbedingungen.  

Die Ware ist per LKW anzuliefern, der über eine Rampe/ Entladebrücke entladen werden kann. 
Sprinter oder ähnliches sind für die Anlieferung von Paletten und/oder GEZE-Behältern nicht geeignet. Bei 
Anlieferung in einem ungeeignetem Fahrzeug wird der Wareneingang die Entladung ablehnen. In dem Fall 
ist vom Anlieferer die Entladung selbst auf eigene Gefahr durchzuführen (Legitimation zum Führen von 
Fördergeräten erforderlich). 
Bitte beachten Sie, dass in unserem neuen Distributionszentrum (Breitwiesenstrasse 8) das Abladen 
von Paletten und GEZE-Behältern, welche per Sprinter angeliefert werden, grundsätzlich aufgrund 
baulicher Begebenheiten nicht möglich ist. 

Beförderungskosten werden gegebenenfalls von uns entsprechend der vereinbarten Lieferkondition 
übernommen.  

Andere als die vorgegebenen GEZE-Verpackungsstandards akzeptieren wir nur nach schriftlicher 
Vereinbarung.  

Höhere Transportkosten bei Veränderung der durch diese Vorschrift erteilten Versandart, z. B. Luftfracht, 
Bahn-Express, Schnellpakete, Kurierdienste, etc. erkennen wir nur an, wenn eine solche Versandart 
ausdrücklich von uns vorgeschrieben und freigegeben wird.  

Anlieferungen, die wegen nicht abgestimmter oder nicht eingehaltener Verpackung von der 
Qualitätsprüfung, bzw. der Logistik abgelehnt werden, gehen zu Lasten des Lieferanten zurück. 
 
 
 
2. Begleitpapier Lieferschein 
 
Der Lieferschein ist in einfacher Ausführung der Ware beizufügen und muss nachstehende 
Auftragseinzelheiten enthalten:  
 

 Unsere Bestell- /Auftragsnummer; wenn möglich zusätzlich als Barcode (EAN 128) 
 Lieferantenname  
 GEZE-Identnummer 
 Anzahl Packstücke 
 Füllmenge pro Packstück 

 
Bitte beachten Sie unter Punkt 6 die Angaben zum Behältermanagement:  
Hier ist eine Auflistung der „Pipeline-Bestellung“ sowie separates Ausweisen des Behältertyps und 
der Menge auf dem Lieferschein (u. Rechnung) notwendig. 
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3. Generelle Verpackungsanforderungen (unabhängig von der Verpackungsart) 
 

 Bildung rationeller Ladeeinheiten 
 optimale Auslastung der Behältnisse 
 Transportsicherung 
 problemlose Endladbarkeit durch Flurförderfahrzeuge 
 Stapelfähigkeit 
 Einhaltung der vorgegeben Standardabmessungen 

 
4. Kennzeichnung der Behältnisse (Kartonage oder Mehrwegbehälter) 
 

 GEZE-Identnummer 
 Produktbezeichnung 
 Füllmenge (Stückzahl) 
 Kartongewicht 

 
 
 
5. Standardverpackungen 
 
 
Die Verpackungsart, -größe und -füllmenge für alle Materialien ist mit der Abteilung GEZE Logistik 
abzustimmen: 
 
 
GEZE GmbH     
Bereich Logistik und Transport   
Reinhold-Vöster-Str. 21-29 
71229 Leonberg 
Deutschland 
 
Tel.: 07152 / 203-550 
Fax: 07152 / 203-397 
E-Mail: logistics.de@geze.com 
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Nachstehend aufgelistet finden Sie die Verpackungen, welche im Hause GEZE Anwendung finden: 
 
 

 

Europalette 
(Europoolpalette) 

 

Es werden nur Paletten akzeptiert, welche den Bestimmungen der European Pallet 
Association (EPAL) mit den Abmessungen 1200 x 800 mm entsprechen.  
Die Höhe einer auf Europaletten angelieferten Sendung ist zwingend mit dem 
Bereich Logistik abzustimmen. 

    
 

GEZE-Behälter 
 

Hierbei handelt es sich um einen Mehrwegstahlbehälter von GEZE. Das Anbringen 
von Etiketten, Klebebändern, etc. am Behältnis ist untersagt.  
 

 
 

  Wurden GEZE Behälter als Anlieferverpackung festgelegt, können Sie diese im 
Bereich Logistik und Transport unter dem genannten Kontakt 
(logistics.de@geze.com) unter Angabe der GEZE-Bestellnummer anfordern. 

  
 

Kleinladungsträger  Folgende Kleinladungsträger finden im Hause GEZE Anwendung: 
(KLT)   

 
 
 
 
 
 
 
 

  Bitte beachten Sie unsere Gewichtsbegrenzung von max. 15kg/KLT. 
 
 

  Sofern Kleinladungsträger als Anlieferverpackung festgelegt wurden, müssen Sie 
diese im Rahmen unseres neuen Behältermanagement  (Verkauf-Rückkauf- 
System) bei unserem Dienstleister anzufordern. 
 
Ablauf des Verkauf-Rückkauf-System sowie Konditionen und Ansprechpartner 
entnehmen Sie bitte Punkt 6. 
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Magnumbehälter 
 

Es werden nur Magnumbehälter (Typ FLC inkl. Deckel) in der Abmessung 1200 x 
800 x 950 mm akzeptiert. 
 
Sofern Magnumbehälter als Anlieferverpackung festgelegt wurden, müssen Sie 
diese im Rahmen unseres neuen Behältermanagement  (Verkauf-Rückkauf-
System) bei unserem Dienstleister anzufordern. 
 
Ablauf des Verkauf-Rückkauf-System sowie Konditionen und Ansprechpartner 
entnehmen Sie bitte Punkt 6. 

    
 

Karton Werden Kartons als Packmaterial vereinbart, gelten folgende GEZE-Standards: 
    

  - Gewichtsbegrenzung: max. 15kg 
  - sortenreines Verpacken 
  - Füllmaterialien: nur Karton- und Pappmaterialien 
  - abgestimmte Kartonmaße dürfen nicht überschritten werden, etwas kleiner ist  

  möglich 
  - die festgelegte Kartongröße darf nicht ohne Rücksprache geändert werden 
    
  Die Abmessungen der GEZE-Kartonagenanforderungen orientieren sich an den 

Abmessungen von Kleinladungsträger (siehe Tabelle): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gitterbox 
 

Gitterboxen müssen den Qualitätsanforderungen der European Pallet Association 
(EPAL) entsprechen. Die Abmessungen betragen  1230 x 830 x 970 mm. 

    
 

Einwegpalette / 
Kunststoffpalette / 
Sonderpalette 

 

Die Anlieferung auf Einwegpalette / Kunststoffpalette / Sonderpalette oder Ähnliches  
ist zwingend mit der Logistik unter dem genannten Kontakt abzustimmen. 
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6. Ablauf Verkauf-Rückkauf-System, Ansprechpartner und Konditionen  
 
Um eine ausreichende und zeitnahe Versorgung mit den Behältern KLT3214, KLT3215, KLT4328, KLT4329, 
KLT6429, FCL (Magnum) und der Abdeckplatte 1208 sicherzustellen, hat GEZE zum 01.11.2011 einen 
neuen Ablauf im Behältermanagement eingeführt. 
 
Bei dem neuen Ablauf handelt es sich um ein sogenanntes Verkauf-Rückkauf-System und läuft wie folgt ab: 
 

 Ihren Behälterbedarf für die GEZE-Teile organisieren Sie direkt beim unserem Dienstleister:  
 
VARIO PACK GmbH & Co. KG 
Bexbacher Str. 83 
66424 Homburg 
 
Ansprechpartner:  Herr Engelter 
Email: wolfgang.engelter@variopack-group.de 
Tel: 06841/972870 
Fax 06841/9728723 
 
Die komplette Bestellabwicklung der Behälter erfolgt direkt beim Dienstleister (unabhängig von 
GEZE). 
 

 Mit Ihrer Warenanlieferung an GEZE verkaufen Sie die Behälter zu den gleichen Konditionen. 
 

 Von GEZE erhalten Sie eine „Pipeline-Bestellung“ für die Behälterlieferungen. 
WICHTIG: Bitte weisen sie den Behältertyp und die Menge bei der Warenanlieferung als 
separate Position unter Angabe der „Pipeline-Bestellung“ auf Ihrem Lieferschein und Ihrer 
Rechnung aus. 

 
 
Lieferung i.d.R. innerhalb 5 Arbeitstage frei Haus: 
 

Behältertyp   
 

Verkaufspreis 
frei Haus 

Gebindemenge / 
Mengen pro Palette 

KLT 3214 1,80 € 96 Stück 

KLT 3215 1,95 € 96 Stück 

KLT 4328 7,61 € 48 Stück 

KLT 4329 4,86 € 48 Stück 

KLT 6429 7,37 € 24 Stück 

FLC (Magnum) inkl. Deckel 171,33 € 3 Stück 

Abdeckplatte 18,00 € 1 Stück 
 
 
Bitte beachten Sie die Mindestabnahmemengen (Gebindemengen/Mengen pro Palette). Kleinere Mengen 
sind nicht möglich. 
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7. GEZE-Langgutverpackungen 
 

 als Langgut gelten Materialien mit einer Länge über 3,50 m 
 geringe Stückzahlen können in Kleinbunden angeliefert werden. Als Unterlage ist hier ein Holzbrett 

(Holzlattung) erforderlich  
 hohe Stückzahlen sind im Großbund mit den max. Außenabmessungen von  450 x 450 mm 

anzuliefern (Breite x Höhe; einschl. Holzrahmen; ausschl. Kantholz / Holzsteher) 
 Bei Anlieferung im Großbund gelten die nachstehen genannten Vorschriften: 

 
Kennzeichnung auf beiden Stirnseiten: 

o GEZE-Identnummer 
o Produktbezeichnung 
o Füllmenge (Stückzahl) 
o Bruttogewicht (max. 1 t; größere Gewichte nach Absprache) 

 
geforderte Verpackungsmaterialien: 

o Kartonage rundum und stirnseitig (Wellpappe bietet nicht ausreichend Schutz) 
o Kantenschutz bzw. Holzlattung an beiden oberen und unteren Kanten 
o Papierzwischenlage zum Schutz des Profils  
o Kantholz / Holzsteher (mind. 90 mm Höhe) 
o Kunststoff- oder Stahlumreifungsband 

 
 
 

 
 
 
 
Diese Verpackungsvorschrift ist gültig  für alle Langmaterialanlieferungen, außer es wurde schriftlich eine 
genauere bzw. abweichende Verpackung mit Ihnen vereinbart. In solchen Fällen gilt die gemeinsam 
vereinbarte Verpackungsvorschrift, welche auf den GEZE-Bestellungen immer angegeben ist. 


